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Leitsätze des Urteils 

1. Beamte — Einstellung — Verfahren — Auswahl — Vorrang der Beförderung, der Verset
zung und des internen Auswahlverfahrens — Gleichzeitige Veröffentlichung einer internen 
und einer interinstitutionellen Stellenausschreibung — Zulässigkeit 
(Beamtenstatut, Artikel 29 Absatz 1) 

2. Beamte — Einstellung — Freie Planstelle — Besetzung durch Beförderung oder Versetzung 
— Abwägumg der Verdienste der Bewerber — Ermessen der Verwaltung — Voraussetzungen 
für die Ausübung — Gerichtliche Nachprüfung 
(Beamtenstatut, Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe a) 

3. Beamte — Beschwerende Verfiigung — Ablehnung einer Bewerbung — Verpflichtung zur 
Begründung spätestens im Stadium der Zurückweisung der Beschwerde — Nichteinhaltung 
— Heilung während des gerichtlichen Verfahrens — Unzulässigkeit 
(Beamtenstatut, Artikel 25 Absatz 2 und 90 Absatz 2) 

4. Beamte — Klage — Schadensersatzklage — Aufhebung der angefochtenen rechtswidrigen 
Handlung — Angemessene Wiedergutmachung des immateriellen Schadens 
(Beamtenstatut, Artikel 91) 

II-121 



LEITSÄTZE — RECHTSSACHE T-52/90 

1. Bei der Besetzung einer freien Planstelle 
ist die Anstellungsbehörde gemäß Artikel 
29 Absatz 1 des Statuts verpflichtet, vor
rangig die Möglichkeiten einer Beförde
rung oder Versetzung innerhalb des Or
gans zu prüfen, bevor sie unter Beach
tung der dort aufgestellten Rangfolge zu 
den folgenden in dieser Bestimmung 
vorgesehenen Stufen übergeht. Folglich 
kann die Anstellungsbehörde Übernah
meanträge von Beamten anderer Organe 
nur prüfen, wenn sie nach einer ord
nungsgemäßen Prüfung der Bewerbun
gen um Beförderung oder Versetzung 
der Ansicht ist, daß keine von ihnen den 
Anforderungen der zu besetzenden Plan
stelle entspricht, und nachdem sie die 
Möglichkeit für die Durchführung eines 
internen Auswahlverfahrens geprüft hat. 

Artikel 29 Absatz 1 des Statuts steht je
doch der gleichzeitigen Veröffentlichung 
einer internen Stellenbekanntgabe und ei
ner interinstitutionellen Stellenbekannt
gabe für dieselbe Planstelle nicht entge
gen. 

2. In der Verpflichtung der Anstellungsbe
hörde, bei der Besetzung einer freien 
Planstelle eine Abwägung der Verdienste 
der Bewerber um Beförderung und Ver
setzung durchzuführen, kommt sowohl 
der Grundsatz der Gleichbehandlung der 
Beamten als auch der Grundsatz ihrer 
Anwartschaft auf eine Laufbahn zum 
Ausdruck. 

Das Gericht hat zu prüfen, ob das Organ 
von dem Beurteilungsspielraum, über den 

es in diesem Bereich verfügt, unter Be
achtung der Garantien Gebrauch ge
macht hat, die die Gemeinschaftsrechts
ordnung gewährt. Zu diesen Garantien 
gehören insbesondere das Recht der Be
troffenen, von der Verwaltung angehört 
zu werden, wenn diese eine auf ein Ge
spräch mit jedem Bewerber gestützte Ab
wägung der Bewerbungen vornimmt, und 
die Verpflichtung der Verwaltung, sorg
fältig und unparteiisch alle relevanten 
Gesichtspunkte jeder Bewerbung zu un
tersuchen. 

3. Im Fall der Ablehnung einer Bewerbung 
um eine freie Planstelle muß die Anstel
lungsbehörde zumindest die Entschei
dung, mit der die Beschwerde des Betrof
fenen zurückgewiesen wird, begründen. 

Bei einem Verfahren zur Besetzung 
durch Beförderung oder Versetzung 
reicht es aus, daß sich die Begründung 
der Zurückweisung der Beschwerde auf 
das Vorliegen der rechtlichen Vorausset
zungen bezieht, von denen das Statut die 
Ordnungsgemäßheit des Verfahrens ab
hängig macht. 

Das völlige Fehlen der Begründung der 
Zurückweisung der Beschwerde kann 
durch Erläuterungen der Verwaltung 
nach der Erhebung einer gerichtlichen 
Klage nicht geheilt werden. In diesem 
Stadium würden solche Erläuterungen 
nicht mehr ihren Zweck erfüllen. Die Be
gründungspflicht, die sich aus Artikel 25 
Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 90 

II - 122 



VOLGER / PARLAMENT 

Absatz 2 des Statuts ergibt, soll nämlich 
zum einen dem Betroffenen ausreichende 
Hinweise für die Beurteilung der Begrün
detheit der Ablehnung seiner Bewerbung 
sowie der Zweckmäßigkeit der Erhebung 
einer Klage vor dem Gericht geben und 
zum anderen dem Gericht die Ausübung 
seiner Kontrolle ermöglichen. Mit der 
Erhebung einer Klage endet somit die 
Möglichkeit für die Anstellungsbehörde, 
ihre Entscheidung durch eine begründete 

Zurückweisung der Beschwerde rechtmä
ßig zu machen. 

4. Die Aufhebung eines von einem Beamten 
angefochtenen Verwaltungsakts stellt be
reits einen angemessenen und grundsätz
lich ausreichenden Ausgleich für jegli
chen immateriellen Schaden dar, den die
ser im jeweiligen Fall erlitten haben mag. 

URTEIL DES GERICHTS (Dritte Kammer) 
12. Februar 1992 * 
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